
 
Allgemeine Bedingungen für die Nahrungs- und Genussmittelbranche, festgelegt durch die 
“Stichting Centraal Orgaan voor de Voedings- en Genotmiddelen Branche (Coveg)“  
eingetragen bei der Handelskammer in Amsterdam unter Nummer 41199446 
 
1 Definitionen 
 
1.1 In diesen Allgemeinen Bedingungen werden die folgenden Bezeichnungen in der 
nachstehenden Bedeutung verwendet, wenn nicht anders angedeutet worden ist. 
Der Lieferant, der Benutzer der Allgemeinen Bedingungen; 
Der Kontrahent: die natürliche Person oder Rechtsperson die Angebote von dem 
Lieferanten empfängt, oder mit dem Lieferanten Verträge schließt; 
Vertrag: der Vertrag zwischen dem Lieferanten und dem Kontrahenten. 
 
2 Anwendbarkeit/Konversion 
 
2.1 Diese Allgemeinen Bedingungen sind auf allen Rechtsbeziehungen zwischen den bei 
COVEG angeschlossenen Unternehmungen anwendbar, wie auch Unternehmungen die 
von COVEG Erlaubnis zur Anwendung bekommen haben, (hiernach als “ den 
Lieferanten“ zu bezeichnen) und ihrem Kontrahenten. Das Akzeptieren eines Angebots 
oder aber das Machen von einer Bestellung bedeutet dass der Kontrahent die 
Anwendbarkeit dieser Allgemeinen Bedingungen akzeptiert. 
2.2 Von diesen Allgemeinen Bedingungen kann nur schriftlich abgewichen werden. 
2.3 Die Anwendbarkeit von Allgemeinen und/oder Besonderen Bedingungen des 
Kontrahenten ist ausgeschlossen, wenn nicht der Lieferant die Anwendbarkeit solcher 
Bedingungen schriftlich akzeptiert hat. 
2.4 Diese Allgemeinen Bedingungen sind auch auf alle Verträge mit dem Lieferanten 
anwendbar, für deren Ausführung von dem Lieferanten Dritte eingesetzt werden. 
2.5 Von diesen Allgemeinen Bedingungen abweichende Klauseln deren Anwendbarkeit 
zwischen dem Lieferanten und dem Kontrahenten für einen Einzelvertrag 
übereingekommen ist, gelten nicht für übrige Angebote, Bestellugen, Offerten und 
Verträge zwischen dem Lieferanten und dem Kontrahenten. 
2.6 Sind oder werden diese Allgemeinen Bedingungen teilweise ungültig oder unverbindlich, 
oder kann an jedweder Klausel in diesen Allgemeinen Bedingungen nicht appelliert 
werden, dann bleiben die Parteien an dem restlichen Teil gebunden.Die Parteien werden 
den ungültigen oder unverbindlichen Teil durch Bedingungen ersetzen die wohl gültig 
und verbindlich sind und deren Rechtsfolgen aufgrund des Inhalts und des Tenors dieser 
Allgemeinen Bedingungen, dem Inhalt und Tenor des ungültigen und unverbindlichen 
Teils so viel wie möglich entsprechen. 
2.7 Der Lieferant behält sich das Recht vor diese Bedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern 
oder zu ergänzen. Nur die zuletzt eingetragene Fassung ist geltend sowie sie lautet zur 
Zeit des Zustandekommens von dem Abkommen. 
 
3 Angebote/Zustandebringen des Vertrags 
 
3.1 Jedes Angebot des Lieferanten ist unverbindlich und muss als eine Gesamtheit betrachtet 
werden, es wäre denn, dass davon ausdrücklich schriftlich abgewichen wird. 
3.2 Wenn der Kontrahent einen Auftrag vergibt, kommt der Vertrag erst zustande, indem der 
Lieferant ihn schriflich akzeptiert, oder eine Auftragsbestätigung per elektronischen Weg 
versendet, oder einen Anfang mit dessen Ausführung macht. 
3.3 Muster oder Modelle die wohl oder nicht in Katalogen oder elektronisch vorgezeigt 
werden, gelten nur zur Andeutung, ohne dass die geschuldete Sache dem Muster oder 
Modell zu entsprechen braucht. 
Der Lieferant muss die früher gelieferten Produkte nicht nachliefern, wenn diese 
Produkte aus der Produktion oder dem Verkaufsprogramm genommen worden sind. 
3.3 Der Lieferant kann nicht an seine Angebote gehalten werden, wenn der Kontrahent, nach 
dem Wortlaut von Redlichkeit und Billigkeit und im gesellschaftlichen Verkehr, hätte 
verstehen sollen, dass das Angebot oder ein Teil davon einen offensichtlichen Irrtum oder 
Schreibfehler enthält. 
 
 
 
 
 
 

Einkaufs-/und Verkaufsbedingungen  



 
4 Preise 
 
4.1 Alle Preise verstehen sich ab Lager und exklusive der Umsatzsteuer (Mwst.). 
4.2 Änderungen der Faktoren, worauf die Preise des Lieferanten beruhen, geben dem 
Lieferanten das Recht nach dem Angebot oder dem Zustandekommen des Vertrags 
die angebotenen Preise zu erhöhen. 
Erhöht der Lieferant die angebotenen Preise innerhalb dreier Monate nach dem Schließen 
des Vertrags, ist der Kontrahent berechtigt das Abkommen völlig oder teilweise 
rückgängig zu machen ohne dass der Lieferant verpflichtet ist jedweden Schaden zu 
ersetzen. 
 
5 Lieferung 
 
5.1 Lieferung findet an der Adresse des Kontrahenten statt, es wäre denn, dass ausdrücklich 
anders vereinbart worden ist. 
5.2 Der Kontrahent ist verpflichtet die gekauften Sachen in dem Augenblick der 
Ablieferung abzunehmen, oder im Moment wo sie ihm zur Verfügung gestellt werden. 
Der Kontrahent soll weiter für genügend Lade- und Löschmöglichkeiten sorgen und für 
eine möglichst kurze Wartezeit für die Lieferung. 
Wenn der Kontrahent die Abnahme verweigert oder mit dem Erteilen von Information, 
Anleitungen erforderlich für die Lieferung nachlässig ist, wird der Kontrahent alle 
zusätzlichen Kosten schuldig sein. 
5.3 Im Moment der Lieferung kommt das Risiko der gelieferten Sachen für den 
Kontrahenten. 
 
6 Lieferfrist 
 
6.1 Eine von dem Liefeanten gegebene Lieferfrist ist auf die zur Zeit des Vertags gültigen 
Verhältnisse gegründet und, so weit von Leistungen von Dritten abhängig, auf die von 
jenen Dritten verschafften Daten. Der Lieferant wird sich anstrengen die vereinbarte 
Lieferfrist so viel wie möglich einzuhalten. 
6.2 Die vereinbarte Lieferfrist ist eine Indikation und gilt nie als endgültiger Termin, es wäre 
denn, dass ausdrücklich anders vereinbart worden ist. Bei nicht fristgemäßer Lieferung 
soll der Kontrahent den Lieferanten wegen Verzug mahnen und ihm eine angemessene 
Frist gönnen damit er doch noch die Verpflichtungen erfüllen kann. 
6.3 Wenn der Lieferant Information von dem Kontrahenten braucht zum Zwecke der 
Ausführung des Vertrags, fängt die Lieferfrist an, nachdem der Kontrahent dem 
Lieferanten diese Auskünfte erteilt hat. 
6.4 Beim Überschreiten der Lieferfrist hat der Kontrahent kein Recht auf jedweden 
bezüglichen Schadenersatz. 
 
7 Teillieferungen 
 
Der Lieferant ist berechtigt in Teilen zu leisten. Wenn die Sachen in Teilen geliefert 
werden, ist der Lieferant berechtigt jeden einzelnen Teil für sich zu fakturieren, es wäre 
denn, dass eine Teillieferung keinen selbständigen Wert hat. 
 
8 Transport/Risiko 
 
8.1 Versendung und Transport finden für Rechnung des Lieferanten statt. 
8.2 Sobald die verkaufte Sache vom Lieferanten oder von einem von dem Lieferanten 
zugeteilten Spediteur dem Kontrahenten abgeliefert worden ist, ist die Sache von dem 
Moment von Ablieferung an für Risiko des Kontrahenten, auch wenn das Eigentum noch 
nicht auf den Kontrahenten übergegangen ist. 
 
9 Verpackung 
 
9.1 Mehrwegverpackung bleibt Eigentum des Lieferanten. Der Kontrahent ist verpflichtet 
dem Lieferanten die für Wiederverwendung bestimmte Verpackung zurückzusenden. 
Zurücksenden geschieht auf Rechnung des Kontrahenten. 
9.2 Der Lieferant ist berechtigt für die Rücksendung der für Wiederverwendung bestimmten 
Verpackung eine Frist zu stellen, in der das Zurücksenden stattfinden muss. 
9.3 Der Lieferant ist verpflichtet die zurückgeschickte Verpackung fristgemäß wie in Absatz 
2 genannt von dem Kontrahenten zurückzunehmen zu dem Preis, für den sie dem 



Kontrahenten vom Lieferanten in Rechnung gestellt worden ist, es wäre denn, dass dem 
Kontrahenten wenigstens drei Monate vor dem Tag an dem ein anderer Preis gültig wird, 
die Preisänderung gemeldet ist. 
9.4 Die Verpflichtung des Lieferanten zur Rücknahme und Rückerstattung von dem 
berechneten Preis gilt nur wenn die für Wiederverwendung bestimmte Verpackung gut 
erhalten ist, sauber ist und keinen Müll enthält. 
 
10 Eigentumsvorbehalt 
 
10.1 Die dem Kontrahenten vom Lieferanten gelieferten Sachen bleiben das Eigentum des 
Lieferanten bis die von dem Kontrahenten geschuldeten Beträge völlig bezahlt sind. 
Eigentum der gelieferten Sachen übergeht, ungeachtet die eigentliche Besorgung, erst 
dann auf den Kontrahenten , nachdem der Kontrahent alles was bezüglich jedweden 
Vertrags mit dem Lieferanten geschuldet ist, völlig bezahlt hat. Inklusive 
Zinsen- und Kostenerstattung, auch von vorherigen erledigten Bestellungen. 
10.2 Wenn der Lieferant, infolge Absatz 1, die Sachen auf denen der Eigentumsvorbehalt ruht 
als sein Eigentum zurückfordert, und diese Sachen dazu zurückholt, oder einem Dritten 
longa manu liefert, wird die Forderung des Lieferanten auf den Kontrahenten bezüglich 
dieser Sachen zu der Gesamtsumme, die der Kontrahent dem Lieferanten schuldig ist, 
mit dem Marktwert der also zurückgenommenen Sachen im Moment der Rücknahme 
herabgesezt werden. 
10.3 Außer dem Festgelegten in Absatz 10.4 darf der Kontrahent die gelieferten Sachen, 
bevor deren Eigentum auf ihn übergangen ist, nicht belasten, weiterliefern, verkaufen, 
vermieten, in Gebrauch geben, verpfänden oder sonstwie belasten. 
Bis die eigentliche Übertragung von Eigentum stattgefunden hat, dürfen außer anderen 
Bedingungen und Verpflichtungen, die gelieferten Sachen nur bestimmungsgemäß, 
sowie beim Schließen des Vertrags bestimmt worden ist, oder berechtigterweise zu 
erwarten war, der Anwendung gemäß angewandt werden. 
10.4 Der Kontrahent ist nur berechtigt die gelieferten Sachen, deren Eigentümer der Lieferant 
ist, Dritten zu verkaufen oder abzuliefern, insofern das im Rahmen der normalen 
Gewerbeausübung des Kontrahenten erforderlich ist. Falls die Rede ist von 
Weiterverkauf, ist der Kontrahent verpflichtet von seinen Abnehmern einen 
Eigentumsvorbehalt zu bedingen. 
10.5 Der Kontrahent verpflichtet sich auf ersten Antrag von dem Lieferanten, oder von dem 
Lieferanten zu bestimmen (Rechts)Personen, die gelieferten Sachten zur Verfügung zu 
stellen und bevollmächtigt schon jetzt unwiderruflich den Lieferanten den Ort wo sich 
die gelieferten Sachen befinden zu betreten um die unter Eigentumsvorbehalt liegenden 
Sachen mitzunehmen. 
10.6 Im Beschlagfall oder (vorläufigen) Vergleichsfall oder im Konkursfall, soll der 
Kontrahent den sicherstellenden Gerichtsvollzieher, Verwalter oder Kurator auf 
die (Eigentums)Rechte des Lieferanten verweisen. 
 
11 Zahlung 
 
11.1 Rechnungen des Lieferanten müssen spätestens am Fälligkeitstag der Rechnung bezahlt 
werden auf eine vom Lieferanten angezeigte Weise. Als Zahlungstag gilt der 
Fälligkeitstag, an dem der Lieferant die Zahlung erhält. 
11.2 Die Zahlung muss in der vereinbarten Währung erfolgen ohne Ermäßigung oder 
Anspruch auf Vergleich. 
11.3 Im Fall von nicht fristgemäßer Bezahlung befindet sich der Kontrahent ab 
Fälligkeitsdatum im Verzug ohne dass eine vorhergehende Inverzugsetzung 
erforderlich ist. 
11.3 Der Kontrahent ist vom Fälligkeitstag an über den geschuldeten Betrag 1,5 % Zinsen 
pro Monat schuldig. 
11.4 Beschwerden gegen die Höhe der Rechnungen schieben die Zahlungsverpflichtung nicht 
auf. 
11.5 Zahlungen die von dem Kontrahenten geleistet worden sind, dienen an erster Stelle der 
Verminderung der Kosten, sodann der Verminderung der freigewordenen Zinsen und 
schließlich der Verminderung der Hauptsumme und der laufenden Zinsen. 
11.6 Im Fall von nicht fristgemäßer Zahlung ist der Kontrahent die bezüglich der Kassierung 
gemachten außergerichtlichen Kosten schuldig. Diese Kosten betragen 15% der 
Hauptsumme, mit einem Minimum von € 250 ,-. Außergerichtliche Kosten sind auf 
jeden Fall geschuldet, wenn der Lieferant für die Beitreibung einen Dritten beauftragt 
hat. 
11.7 Im Fall von nicht fristgemäßer Zahlung, Liquidierung, Konkurs oder 



Vergleichsverfahren des Kontrahenten werden alle Zahlungsverpflichtungen des 
Kontrahenten sofort fällig, ungeachtet der Tatsache dass der Lieferant dafür schon 
fakturiert hat oder Vorfinanzierung stattgefunden hat und ist der Lieferant zuständig die 
weitere Ausführung des Vertrags aufzuschieben oder zur Auflösung des Vertrags 
überzugehen, alles unbeschadet des Rechts des Lieferanten Schadenersatz des 
Kontrahenten zu fordern. 
 
12 Verrechnung und Sicherheit 
 
12.1 Der Lieferant ist immer berechtigt das was er fällig oder nicht oder unter Bedingung des 
Kontrahenten zu fordern hat, mit einer (nicht) fälligen Gegenforderung des Kontrahenten 
an den Lieferanten zu verrechnen. 
12.2 Falls die Forderung des Lieferanten an den Kontrahenten noch nicht fällig ist, nimmt der 
Lieferant seine Verrechnungszuständigkeit nicht in Anspruch, es wäre denn, dass die 
Gegenforderung des Kontrahenten beschlagnahmt wird oder sonstwie versucht wird 
Ersatzansprüche geltend zu machen, darauf ein beschränktes geschäftliches Recht 
gegründet wird oder der Kontrahent seine Gegenforderung in besonderem Namen 
übergibt. Der Lieferant wird den Kontrahenten wenn möglich vorher von der 
Anwendung seiner Verrechnungszuständigkeit verständigen. 
12.3 Der Kontrahent ist verpflichtet auf ersten Antrag des Lieferanten unverzüglich 
ausreichend und in der von dem Lieferanten erwünschen Form Sicherheit zu leisten und 
diese wenn nötig zu ergänzen um all seinen Verpflichtungen nachzukommen. 
Solang der Kontrahent diese Bedingung nicht erfüllt hat, ist der Lieferant berechtigt 
seine Verpflichtungen aufzuschieben. 
12.4 Wenn der Kontrahent einen Antrag wie im vorhergehenden Absatz gemeint wird nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach einem entsprechenden Mahnbrief Folge geleistet hat, 
werden alle Verpflichtungen des Kontrahenten sofort fällig. 
 
13 Haftung 
 
13.1 Die Haftung für Schaden verursacht weil der Lieferant zurechenbar in der 
Erfüllung seiner Verpflichtungen versagt, ist auf den Rechnungsbetrag beschränkt, den 
der Lieferant in Rechnung gestellt hat. 
13.2 Der Lieferant ist nie haftbar für jedweden indirekten Schaden, wie die infolge 
Betriebsstillegung, Schaden wegen Gewinnausfalls, Verspätungsschaden, Folgeschaden 
oder jedweden Betriebsschaden, aus welchem Grund oder in welcher Form auch immer. 
13.3 Weiterhin ist der Lieferant nicht haftbar für Schaden wegen von dem Lieferanten 
erteilter Auskünfte oder Ratschläge deren Inhalt nicht ausdrücklich Bestandteil eines 
schriftlichen Vertrags bildet. 
13.4 Der Lieferant ist nicht haftbar wenn der Schaden Absicht zuzuschreiben ist und/oder 
grober Schuld und/oder vorwerfbarem Handeln, oder unsachgemäßem oder 
zweckwidrigem Gebrauch von dem Kontrahenten, wobei das Obige unberührt 
bleibt. 
13.4 Der Kontrahent bewahrt den Lieferanten vor allen Ansprüchen von Dritten auf 
Schadenersatz (mit)verursacht durch die oder in Zusammenhang stehend mit den 
vom Lieferanten gelieferten Sachen. 
13.5 Der Kontrahent muss jeden Schaden herbeiführenden Vorfall innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen nach dem Vorfall, oder wenn dies berechtigterweise nicht 
möglich ist, so bald wie berechtigterweise möglich ist, dem Lieferanten melden. Wenn 
der Kontrahent diesbezüglich in Verzug bleibt, hat jedes Recht auf Schadenersatz keine 
Geltung mehr. 
13.6 Jeder Zahlungsanspruch einer einbedungenen Buße oder eines Schadenersatzes verfällt 
nach Verlauf eines Jahres nach dem Vorfall, wodurch die Buße fällig geworden ist, 
oder der Schaden ausgelöst worden ist, es wäre denn, dass mit deren gerichtlichen 
Einforderung innerhalb erwähnter Frist ein Anfang genommen ist. 
13.7 Das in diesem Absatz festgelegte lässt die gesetzliche Haftung des Lieferanten aufgrund 
der zwingendgesetzlichen Bestimmungen ungehindert. In jenem Fall ist die Haftung des 
Lieferanten beschränkt auf einen Betrag von € 500.000,-- (fünfhunderttausend Euro) pro 
Vorfall oder eine zusammenhängende Reihe von Vorfällen. 
 
 
 
 
 
 



 
14 Mängel; Beschwerdenfriste; Rücksendungen 
 
14.1 Der Kontrahent soll überprüfen, ob die gelieferten Sachen dem Vertrag entsprechen. 
Dazu muss der Kontrahent die gelieferten Sachen bei Ablieferung unter anderem auf 
nachfolgenden Punkten untersuchen: 
- ob die richtigen Sachen geliefert worden sind; 
- ob die gelieferten Sachen was die Anzahl und Zahl anbelangt dem 
entsprechen, was zwischen den Parteien abgemacht ist; 
- ob die gelieferten Sachen den Forderungen die für eine normale Anwendung 
und/oder Gebrauchszwecke gestellt werden dürfen entsprechen. 
14.2 Werden sichtbare Mängel oder Defizite festgestellt, so muss der Kontrahent diese auf 
dem Lieferschein, Frachtbrief oder auf jedwedem Beförderungsdokument nennen. 
Außerdem muss der Kontrahent dem Lieferanten diese Mängel und/oder Defizite auch 
Per E-Mail mitteilen. 
14.3 Nicht-sichtbare Mängel muss der Kontrahent innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung, 
wenigstens nachdem Feststellung berechtigterweise möglich war, dem 
Lieferanten schriftlich und begründet und mit Erwähnung der Rechnungsunterlagen 
mitteilen. 
14.4 Beschwerden über Rechnungen muss der Kontrahent dem Lieferanten innerhalb 
von 8 Tagen nach Rechnungsdatum mitteilen. 
14.5 Wenn der Kontrahent Mängel oder Beschwerden nicht innerhalb der genannten Fristen 
meldet, wird seine Beschwerde nicht behandelt und erlöschen seine Rechte. Das Recht 
des Kontrahenten auf Entschädigung oder Ersatz der gelieferten Sachen erlischt, wenn 
die Sachen verwertet, bearbeitet oder nicht richtig gelagert sind oder wenn die 
Haltbarkeitsdauer der diesbezüglichen Sachen in dem Moment, wo die Beschwerde 
eingereicht wird, beendet ist. 
14.6 Die von dem Lieferanten gelieferten Sachen worauf sich Beschwerden beziehen 
müssen für den Lieferanten in dem Zustand in dem sich diese Sachen befanden zu der 
Zeit wo die Mängel festgestellt wurden, zur Überprüfung verfügbar bleiben. 
14.7 Rücksendungen werden nach Erlaubnis des Lieferanten ausgeführt. Rücksendungen 
die ohne Erlaubnis des Lieferanten ausgeführt werden, hält der Lieferant auf Rechnung 
und Risiko des Kontrahenten zu seiner Verfügung. 
 
15 Urheberrechte/geistiges Eigentum 
 
15.1 Die von dem Lieferanten gelieferten Sachen machen keinen Eingriff in jedwedem 
geistigen Eigentumsrecht oder Urheberrecht. Sollte jedoch wohl oder nicht 
gerichtlich festgestellt werden, dass jedwede von dem Lieferanten gelieferte Sache 
die geistigen Eigentumsrechte oder Urheberrechte eines Dritten verletzt, wird der 
Lieferant nach seiner Wahl und nach Rücksprache mit dem Kontrahenten die 
betreffende Sache von einer Sache ersetzen die die oben genannten Rechte nicht 
verletzt, oder ein Nutzungsrecht hierfür erwerben oder die betreffende Sache 
zurücknehmen gegen Rückerstattung von dem Kaufpreis, die üblichen Belastungen 
abzüglich. 
15.2 Der Kontrahent hat kein Recht auf Ersatz von der Sache, die gegen jedwedes 
geistige Eigentumsrecht oder Urheberrecht eines Dritten verstößt, wenn er den 
Lieferanten nicht innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntwerden mit dieser 
Tatsache schriftlich hierüber benachrichtigt hat. 
 
 
15.3 Im Fall von Softwarelieferung erhält der Kontrahent nur die Nutzungsrechte und 
wird der Kontrahent nie Eigentümer der Software. Die Urheberrechte der Software 
beruhen bei dem Hersteller. 
 
16 Verschiebung und Auflösung des Vertrags 
 
16.1 Wenn der Kontrahent irgendeine Verpflichtung die für ihn aus jedwedem Vertrag 
oder diesen Bedingungen hervorgehen sollte nicht, nicht anständig oder nicht 
fristgemäß erfüllt, ist der Kontrahent ohne Inverzugsetzung im Verzug und ist der 
Lieferant berechtigt: 
- die Abwicklung dieses Vertrags und unmittelbar damit 
zusammenhängender Verträge aufzuschieben bis Bezahlung hinreichend 
sichergestellt worden ist; 
- und/oder den Vertrag und unmittelbar damit zusammenhängende Verträge 



völlig oder teilweise aufzulösen; 
ohne irgendwelche Verpflichtung für den Lieferanten auf Schadenersatz und 
unbeschadet der dem Lieferanten zustehenden Rechte. 
16.2 Im (vorläufigen) Vergleichsfall oder Konkurs des Kontrahenten oder wenn die Rede 
ist von unter Vormundschaft stellen des Kontrahenten, werden alle Verträge mit dem 
Lieferanten von Rechts wegen aufgelöst sein, es wäre denn, dass der Lieferant dem 
Kontrahenten innerhalb einer angemessenen Frist mitteilt Erfüllung von (einem Teil von) 
dem bezüglichen Vertrag (den bezüglichen Verträgen) zu fordern, in welchem Fall der 
Lieferant ohne Inverzugsetzung berechtigt ist die Abwicklung des bezüglichen Vertrags 
(der bezüglichen Verträge) zu verschieben bis Bezahlung hinreichend sichergestellt 
worden ist, unbeschadet der dem Lieferanten zustehenden Rechte. 
16.3 Weiterhin ist der Lieferant zuständig die Erfüllung seiner Verpflichtungen zu 
verschieben oder den Vertrag aufzulösen, wenn nach dem Schließen des Vertrags 
dem Lieferanten Verhältnisse, von denen er Kenntnis bekommen hat, guten Grund geben 
zu befürchten dass der Kontrahent seine Verpflichtungen nicht erfüllen wird. 
 
17 Höhere Gewalt 
 
17.1 Wenn der Lieferant durch eine Unzulänglichkeit die ihm nicht zuzurechnen ist 
(höhere Gewalt) seine Verpflichtungen gegenüber dem Kontrahenten nicht erfüllen 
kann, ist der Lieferant zuständig ohne richterliches Einschreiten, nach eigener Wahl, 
die Abwicklung des Vertrags zu verschieben, oder den Vertrag ohne richterliches 
Einschreiten aufzulösen. In diesem Fall ist der Lieferant nicht zu irgendwelchem 
Schadenersatz verpflichtet. 
17.2 Unter Höherer Gewalt des Lieferanten wird jeden von dem Willen des Lieferanten 
unabhängigen Umstand verstanden, wodurch die Erfüllung seiner Verpflichtungen 
dem Kontrahenten gegenüber völlig oder teilweise verhindert wird oder wodurch 
die Erfüllung seiner Verpflichtungen berechtigterweise nicht von dem Lieferanten 
gefordert werden kann, ungeachtet ob dieser Umstand zu der Zeit von dem Schließen 
des Vertrags auch vorhersehbar war. Zu diesen Umständen werden unter anderem 
gerechnet: Streik, Ausschließung, Brand, Maschinenbruch, Stockung oder das 
Nichterfüllen von Zulieferern des Lieferanten von ihren Verpflichtungen, 
Transportschwierigkeiten bei dem eigenen oder von Dritten organisierten Transport und/ 
oder Maßnahmen von jedweder Behörde, sowie das Fehlen von jedweder von offizieller 
Stelle zu erhalten Genehmigung, Arbeitsunterbrechungen, Verlust von den zu 
verarbeitenden Einzelteilen, Import- und Handelsverbote. 
17.3 Insofern der Lieferant zu der Zeit von dem Eintreten der Höheren Gewalt mittlerweile 
teilweise seine Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt hat oder diese erfüllen können 
wird, und zu dem erfüllten beziehungsweise zu erfüllenden Teil selbständiger Wert 
gehört, ist der Lieferant berechtigt den schon erfüllten Teil beziehungsweise den zu 
erfüllenden Teil separat zu fakturieren. Der Kontrahent muss diese Rechnung bezahlen, 
als wäre es ein Einzelvertrag. 
 
18 Rückrufakionen 
 
Der Kontrahent ist verpflichtet bei Rückrufaktionen mitzuwirken wenn es nach dem 
Urteil des Lieferanten notwendig ist die von ihm gelieferten Sachen bei dem 
Verbraucher zurückzurufen. 
 
19 Disclaimer 
 
19.1 Der Kontrahent erlaubt den Lieferanten die von dem Kontrahenten erteilten Daten in 
einem Datenbestand zu speichern. 
19.2 Die Website des Lieferanten und alle darin vorkommenden Texte, Dokumente, Bilder 
und Ton, alles im weitesten Sinn, sind urheberrechtlich geschützt. Für deren weitere 
Distribution, Veröffentlichung und Übertragung ist schriftliche Zustimmung des 
Lieferanten erforderlich. Der Lieferant schließt Haftung für jeden Schaden (direkten, 
indirekten und Folgeschaden) aus, der sich aus der Benutzung seiner Website und deren 
Inhalt ergibt. 
 
20 Verjährung 
 
Alle Forderungen des Kontrahenten gegen den Lieferanten verjähren nach Jahresfrist 
nachdem der Kontrahent diesbezüglich Einspruch erhoben hat. 
 



 
21 Anwendbares Recht/zuständiger Richter 
 
21.1 Auf alle Rechtsverhältnisse zwischen dem Lieferanten und dem Kontrahenten ist das 
Niederländische Recht anwendbar. 
21.2 Konflikte zwischen dem Lieferanten und dem Kontrahenten werden bei Ausschluss 
von dem zuständigen Richter vom Standort des Lieferanten geschlichtet, es wäre denn, 
dass der Lieferant als klagende oder auffordernde Partei für den zuständigen Richter von 
dem Wohn- oder Standort des Kontrahenten wählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENERAL PURCHASING CONDITIONS of the private limited company VAN VLIET THE CANDY COMPANY, VAN 

VLIET PRODUCTION, VAN VLIET HOOGEZAND, Trade Register numbers 28033771, 02085702 and 62120999  

Article 1: applicable conditions  
1. These General Purchasing Conditions apply to all invitations to tender issued by Van Vliet The Candy Company B.V., Van 
Vliet Production B.V. and Van Vliet Hoogezand B.V. (referred to below as 'Van Vliet'), and to all orders and agreements 
regarding the provision of goods and associated services (referred to below as 'deliverables') to Van Vliet. Departure from or 
supplementation of these General Purchasing Conditions is permissible only if and insofar as it has the explicit, written 
agreement of Van Vliet.  
Article 2: ordering and order confirmation  
A supplier's offer is irrevocable for a period of thirty days from its receipt by Van Vliet, unless the offer contains an explicit 
written statement to the contrary. A supply contract is agreed when Van Vliet issues a written order confirmation accepting a 
supplier's written offer. However, if an order confirmation is sent after expiry of the period referred to in clause 1, or if its 
content differs from the offer in any significant respect, a supply contract will come into being in accordance with Van Vliet's 
order confirmation, unless the supplier immediately rejects the order confirmation in writing.  
Neither Van Vliet's acceptance of goods or services that do not conform to the written order confirmation referred to in the 
previous clause, nor Van Vliet's payment for such goods or services implies acceptance of the nonconformities. An agreement 
or subsequent additional arrangement or amendment made by a subordinate Van Vliet worker or employee is not binding 
upon Van Vliet if and insofar as it is not confirmed in writing by Van Vliet. In that context, 'subordinate' implies lacking authority 
to make the agreement, arrangement or amendment in question.  
Article 3: quality and nature of the deliverables  
The supplier makes the following guarantees:  
a. Supplied goods are of good quality and free of faults; services provided are performed by suitably competent personnel 
using new materials.  
b. The delivery as a whole is in accordance with the supply contract, the applicable specifications and the reasonable 
expectations of Van Vliet concerning the properties, quality and reliability of the deliverables.  
c. The deliverables are suitable for their inherent purpose or for the purpose stated in the order.  
d. The deliverables satisfy all applicable Dutch statutory requirements and conform to all applicable Dutch and international 
regulations.  
 
2. The supplier is aware that Van Vliet is active in the food industry. More particularly, the supplier guarantees that any 
foodstuffs, whether in solid or fluid form, are safe. Unsafe foodstuffs are:  
a. Foodstuffs that are immediately or over time detrimental to public health, in which context the concept of food safety is to be 
interpreted in its widest sense.  
b. Foodstuffs that are unfit for human consumption, i.e. contaminated by the presence of foreign substances or by other 
means, including deterioration, putrefaction or decay; in that context, the acceptability of a product to a consumer shall be 
decisive in determining whether that product is fit or unfit for human consumption.  
 
A product is unsafe if, for example, the product itself or its packaging:  
- contains an excessive concentration of or a prohibited chemical (contaminant, pesticide, additive or veterinary 
pharmaceutical);  
- contains pathogenic microorganisms or an excessive concentration of undesirable microorganisms;  
- has an abnormal taste or smell of known or unknown origin; or  
- is incorrectly labelled and consequently represents a potential hazard to public health in general or to the health of a 
particular population group.  
 
3. If the supply contract makes reference to any technical, safety, quality or other regulation or document that is not appended 
to the contract, the supplier is considered to be familiar with the regulation or document in question, unless the supplier 
promptly informs Van Vliet that that is not the case. In the latter circumstance, Van Vliet shall inform the supplier accordingly.  
Article 4: packaging and shipment  
The supplier shall package the deliverables as economically, safely and carefully as possible and in a manner that facilitates 
handling in transit and when unloading. The supplier shall ensure that the deliverables reach the place of delivery in good 
condition.  
The supplier shall mark the consignment as requested by Van Vliet and shall ensure that it bears the correct name and 
address for delivery. A packing list detailing the contents of the consignment shall be attached to the outside of the packaging. 
Van Vliet is entitled to refuse a delivery that does not satisfy the requirements of this article.  
Article 5: delivery  
Delivery shall be on a duty-paid basis ('franco') and in accordance with the version of the Incoterms in force at the time of the 
order, notwithstanding any of these conditions' other provisions.  
The delivery date(s) or delivery term(s) specified in the supply contract apply to the deliverables as a whole and shall be 
strictly interpreted; non-compliance shall be fatal. If a circumstance arises that is liable to result in non-compliance with the 
specified delivery date(s) or delivery term(s), the supplier is to inform Van Vliet in writing without delay. In the event of non-
compliance with a specified delivery date or delivery term, the supplier shall be deemed in breach of contract, without notice to 
that effect being required. Under such circumstances, Van Vliet is entitled, without prior notice of default or other written 



communication being required, to apply an immediately payable penalty of 1 per cent of the price of the deliverables for each 
calendar week or part thereof that delivery is delayed, up to a maximum of 10 per cent.  
The application, collection or offset of a penalty shall not prejudice Van Vliet's entitlement to order fulfilment, compensation or 
contract cancellation.  
 
 



Article 6: inspection  
Van Vliet is entitled to have the deliverables inspected prior to delivery while they are still in the supplier's 
possession. The supplier is required to facilitate such inspection without charge. No rights may be derived from 
the inspection results by the supplier.  
Van Vliet is entitled to inspect the deliverables within a reasonable period following delivery. If Van Vliet rejects 
the deliverables or inspection leads to the identification of shortcomings, Van Vliet shall inform the supplier 
accordingly and may, at its discretion, require replacement or rectification, or cancel or annul the supply contract. 
The exercise of Van Vliet's right to require the replacement or rectification of the deliverables, or to cancel or 
annul the supply contract, shall be without prejudice to Van Vliet's entitlement to compensation for damages.  
Article 7: transfer of ownership and risk  
Risk for the deliverables is transferred to Van Vliet upon delivery.  
Ownership of the deliverables is transferred to Van Vliet upon delivery, unless, within the reasonable period 
referred to in article 6, Van Vliet rejects the deliverables or inspection leads to the identification of shortcomings.  
If Van Vliet rejects the deliverables, or if inspection leads to the identification of shortcomings, or if Van Vliet on 
good grounds exercises its right to require the replacement or rectification of the deliverables, or to cancel or 
annul the supply contract, risk for the deliverables shall remain with the supplier.  
Article 8: price, invoicing and payment  
The agreed price shall be fixed, shall be payable in euros, shall exclude Value Added Tax and shall include all 
costs relating to the deliverables, up to and including delivery.  
Invoices shall bear the relevant order reference numbers and shall be itemised. If an invoice does not bear the 
relevant order reference numbers and/or is not appropriately itemised, Van Vliet is entitled to postpone its 
payment obligations until the shortcomings are rectified.  
Van Vliet shall pay the price of the deliverables, plus Value Added Tax, within thirty days of the transfer of 
ownership of the deliverables or, if the invoice is received after ownership has been transferred, within thirty days 
of such receipt.  
Payment shall be entirely without prejudice to any right to dispute fulfilment of the order. Van Vliet shall always be 
entitled to offset any sum receivable from the supplier against what Van Vliet owes to the supplier.  
Article 9: contract variations  
Van Vliet is entitled to revise the amounts deliverable, even if that results in an increase or decrease in the 
contracted works. If the supplier asserts that a revision has implications for the agreed price or delivery time, the 
supplier shall promptly inform Van Vliet accordingly in writing and, if there is to be an increase in the contracted 
works, shall provide Van Vliet with a written tender detailing the associated price and delivery term and stating the 
implications for the other works to be undertaken.  
If a revision implies an increase in the contracted works, the supplier shall not undertake any additional work or 
make any associated procurement until explicit written order confirmation has been received from Van Vliet.  
An increase in the contracted works specifically excludes additional activities that the supplier could or should 
have recognised were necessary for fulfilment of the order as agreed or that are necessitated by a culpable error 
on the part of the supplier.  
Article 10: liability  
The supplier is liable for all damages incurred by Van Vliet as a result of a fault or shortcoming in the deliverables.  
The supplier is additionally liable for all damages and costs arising out of any recall of goods supplied by or on 
behalf of Van Vliet that is demonstrably attributable entirely or partly to a fault or other shortcoming in deliverables 
provided by the supplier. The damages and costs referred to above shall include all those arising out of measures 
that the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) or the government requires Van Vliet 
to take, including but not limited to a mandatory recall whereby Van Vliet is obliged to remove an unsafe foodstuff 
from the market or the food chain and to warn the public accordingly.  
The supplier fully indemnifies Van Vliet against third-part claims for damages arising out of the circumstances 
referred to in this article.  
Article 11: force majeure  
Insofar as the supplier is unable to fulfil a contractual obligation due to force majeure, the supplier shall not be in 
default nor liable to pay a penalty or compensation for damages, providing that the supplier informs Van Vliet of 
the relevant circumstance and its cause and implications in good time and certainly within the period agreed for 
fulfilment of the obligation in question. Failure to inform Van Vliet as described shall nullify the supplier's 
entitlement to be excused for non-fulfilment on the grounds of force majeure.  
Article 12: dissolution  
Without prejudice to Van Vliet's other rights, Van Vliet shall be entitled to fully or partially dissolve the supply 
contract by written notice, without further notice of default being required, under any of the following 
circumstances:  
a. If the supplier fails to fulfil one or more obligations under the supply contract  
b. If the supplier is declared insolvent, is granted protection from its creditors, ceases operations or enters 
liquidation; or if a substantial part of the supplier's assets are attached or seized; or if the supplier's business is 
transferred to a third party  
c. If the deliverables are rejected following inspection or re-inspection  
 
In the event of dissolution, risk for any items already delivered shall remain with the supplier. Under such 
circumstances, the item(s) in question shall be made available to and are to be collected by the supplier. 



Moreover, the supplier shall immediately repay any sum already paid by Van Vliet in respect of the dissolved 
contract.  
 
Article 13: guarantee  
If, following delivery, the deliverables are found not to comply with the requirements of article 3 of these 
conditions, the supplier shall, at its own expense and at first request, within two weeks and at Van Vliet's 
discretion replace, rectify or re-execute the deliverables, without prejudice to Van Vliet's other legal rights.  
If the supplier continues to fail to fulfil its guarantee obligations, or if it becomes apparent within the period 
referred to in the previous clause that the supplier will not fulfil its guarantee obligations, Van Vliet shall be entitled 
to replace, rectify or re-execute the deliverables at the supplier's expense, whether by engaging the services of a 
third party or otherwise.  
If Van Vliet intends to exercise the latter right, Van Vliet shall wherever possible give the supplier advance notice. 
Any replacement, rectified or re-executed element of the deliverables shall be guaranteed in the same manner as 
the original element.  
The provisions of this article are without prejudice to Van Vliet's other rights and entitlements under these general 
conditions.  
Article 14: transfer of rights and obligations  
The supplier shall neither subcontract fulfilment of the deliverables or any element thereof to a third party or 
parties, nor transfer or partially transfer its rights and obligations under the supply contract to a third party or 
parties, without Van Vliet's prior written consent.  
Article 15: applicable law and dispute resolution  
Any dispute between Van Vliet and the supplier regarding the closure or fulfilment of a supply contract and/or 
regarding a legal relationship governed by these conditions shall be settled exclusively in accordance with Dutch 
law as it applies to the Kingdom of the Netherlands within Europe. The provisions of international private law shall 
not apply. All relevant statutory provisions shall apply, except insofar as these general conditions make alternative 
provision.  
Any matter not provided for in these general conditions shall be subject to the normal rules of law.  
The applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the 'Vienna 
convention') is specifically excluded.  
All disputes relating to a supply contract or other associated agreement governed by these general conditions 
shall be settled by the competent court at The Hague, notwithstanding Van Vliet's entitlement to instead refer the 
matter to another competent court.  
 
Contact:  
VAN VLIET  
PO box 178  
2400 AD ALPHEN AAN DEN RIJN, THE NETHERLANDS  
T: +31 172 424200  
F: +31 172 441289  
E: purchase@van-vliet.com 


